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88. Verordnung: Durchführung des Wohnbauförderungsgesettes 1968; Festlegung näherer Bestimmungen über die 
Gewährung von Darlehen anstelle von Eigenmitteln. 

39. Verordnung: Durchführung des Wohnbauförderungsgesetzes 1%8; Neufestsetzung näherer Bestimmungen über 
die Gewährung der Wohnbeihilfe. 

38. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 5. Dezember 1978, mit der in Durch
Rihrung des W ohnbauförderungsgesetzes 
1968 über die Gewährung von Darlehen an
stelle von Eigenmitteln nähere Bestimmun-

gen festgesetzt werden 

Auf Grund des § 1'l Ab.. 8 des W<>hnbauför
derungsgesetzes 1968, BGIBl. Nr. 280/1967, in der 
Fassu1111 der Bundesgesetze OOBI. Nr. 232/1972, 
443il972, 287/:1974, 449/1974, 366/1975, 386/ 
·1976 und 280/.1978, wird nach Anhörung des 
Wohnbaulörderungsbeirates verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnwrg der Wiener •LandesregieruDß 
vom 7. Septrunber 1977, LGB-1. für Wien Nr. 26, 
in der Fassung der Verordnung LGIB!. für Wien 
Nr. 3/1978, mit der in Dun:bifwhrung des Wohn
bauförderun;gsgesetzes 1968 über die Gewährung 
von Darlehen anstelle von Eigenmittdn nähere 
.Bestimm:un.gen festgelegt werden·, wird wie folgt 
,geändert: 

1. Der Abs. 1 des § 1 hat :m lauten: 

„iBei Jun.gfamllien, das oin<I Familien, Jeren 
Familienerbalter das 35. Lebensjahr nodl nidit 
vollendet har, bei Familien mit drei und mehr 
Kindern, fur die der Familienerbalter Familien
beihiffe bezlleht, sawie in Fällen soziaier Härte 
tritt anstelle Jer Eigenmittel ein Darlehen aus 
Förderungsmitteln (Eigenmitteler:satzcllrlehen), 
sofern Jie Aulibringung der Eigenmittel unter 
·Berücksichtigung des Familieneinkommens, der 
All2ahl der Familienmitglieder und der sidi dar
aus ergebenden angemessenen Wohnungsgröße 
das zumutbare Ausmaß wbersteigt." 

.2. Der letzte Satz im Ahs. 2 des § 1 hat zu 
lauten: 

„Bei Junßfamilien .und bei Familien mit drei 
und mehr Kindern wird das Eigenmittelersatz
darlehen in voller Höhe gewährt, wenn <lls 

2 

jähr!idie Familieneinkommen 193 200 S niclit 
übersteigt. u 

Artikel n 

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1979 in 
Kra.ft. 

Der Landeshauptmann: 

Gratz 

39. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 5. Dezember 1978, mit der in Durchfüh
rung des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 
nähere Bestimmungen über die Gewährung 

der Wohnbeihilfe neu festgesetzt werden 

Auf Grund des § 15 Abs. 8 des Wohnbauför
derunß'gesetzes 1%8, BGB!. Nr. 280/1967, in 
der Fassullß der Bundesgesetze BGB!. Nr. 232/ 
1972, 44311972, 287/1974, 449/1974, 366/1975, 
3&611976 und 2SOI'l978, W'ird na<.hAnhörung des 
Wohnbau:förderungsbeirates verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 12. De:ietnber 1972, LGBt für Wien Nr. 11 
1973 in der Fassung der Verordnungen LGBl. 
für Wien Nr. 6/1974, 23/1974, 111975, 1/1976 
und 4/1977, mit der in Durchführung des Wohn
bauförderungsgesettJ:es 1968 nähere Bestimmun
gen iil>er Jie Gewiihrung der Wohnbeihilfe fest
gelegt werden, wird wie folgt geändert: 

ilm § 1 Abs. 2 haben die lit. a und b zu l~uten: 

,„a) Bei einer Ha:us:haltsgrö:ße von einer Person 
blelben 3 700 S, bei einer Haushaltsgröße 
von zwei Personen 5, !OOS ,anreclinungsfrei; 
f.ür jede weiter~ Person vergrößert sich der 
Frelbemi.g um jeweils 'l 500 S. 
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